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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.2015

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §6 Abs1;

1. AVG § 6 heute

2. AVG § 6 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Die Weiterleitung nach § 6 AVG ist nicht bindend; sie hat in diesem Sinn - anders etwa als die Zurückweisung eines

Anbringens - keine die betre9ende Rechtssache erledigende Wirkung.Die Weiterleitung nach Paragraph 6, AVG ist

nicht bindend; sie hat in diesem Sinn - anders etwa als die Zurückweisung eines Anbringens - keine die betre9ende

Rechtssache erledigende Wirkung.
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